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Grundlage des Vertrages sind neben der Anlage H, Teil I und II B die nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbestimmungen, 
Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen für 
 

Private Versicherungen PV 2009 
 Stand 01.07.2010 
 

Allgemeine Vertragsbestimmungen 
 

1. Versichertes Risiko 
2. Geltende Bedingungen 
3. Vertragsform 
4. Versicherungssummen 

 
Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen für private Versicherungen 

 
A. Privat-Haftpflichtversicherung 

 
1. Versichertes Risiko 
2. Nicht versicherte Risiken 
3. Auslandsschutz 
4. Mietsachschäden 
5. Schäden durch Umwelteinwirkung 
6. Gewässerschäden 
7. Vermögensschäden 
8. Aufsichtspflicht über Minderjährige sowie geistig behinderte Kinder 
9. Mitversicherte Personen 
10. Mitversicherung von im Haushalt tätigen Personen 
11. Mitversicherung von allein stehenden Familienangehörigen - sofern besonders vereinbart -  
12. Regulierung von durch minderjährige Kinder verursachten Schäden 
13. Gastkinder/Austauschschüler 
14. Abhandenkommen von Vereinsschlüsseln 
15. Vertragsübergang 
16. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
17. Forderungsausfalldeckung - sofern besonders vereinbart -  
18. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
19. Ansprüche aus Benachteiligungen 
20. Zusatzpaket Privat-Haftpflichtversicherung - sofern besonders vereinbart -  

 
B. Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
 
1. Versichertes Risiko 
2. Nicht versichertes Risiko 
3. Mitversicherte Personen 
4. Auslandsschutz 
5. Vermögensschäden 
6. Schäden durch Umwelteinwirkung 
7. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

 
C. Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 
 
1. Versichertes Risiko 
2. Mitversicherte Personen 
3. Auslandsschutz 
4. Vermögensschäden 
5. Schäden durch Umwelteinwirkung 
6. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

 
D. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
 
1. Versichertes Risiko 
2. Mitversicherte Risiken 
3. Wohnungseigentümergemeinschaften 
4. Vermögensschäden 
5. Schäden durch Umwelteinwirkung 
6. Gewässerschäden 
7. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
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Allgemeine Vertragsbestimmungen 
 
1. Versichert ist - sofern jeweils besonders vereinbart 

- die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als 

 
- Privatperson. 

 
- Hundehalter. 

 
- Pferdehalter. 

 
- Haus- und Grundbesitzer. 

 
2. Vertragsgrundlagen 
 

- AHB (Anlage H, Teil I) 
 

- Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeugklausel 
(Anlage H, Teil II A; gilt nicht für die Privat-
Haftpflichtversicherung) 

 
- Weitere nicht versicherte Risiken (Anlage H, 

Teil II B) 
 

sowie die nachfolgenden Risikobeschreibungen und 
Besonderen Bedingungen für die 

 
A. Privat-Haftpflichtversicherung 

 
B. Hundehalter-Haftpflichtversicherung 

 
C. Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 

 
D. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver- 

sicherung 
 
3. Versicherungsschutz besteht im Sinne eines rechtlich 

selbstständigen Vertrages. Er erlischt jedoch automa-
tisch mit der Beendigung der Betriebs-/Berufs-
Haftpflichtversicherung. 

 
4. Versicherungssummen 
 
4.1 Die Versicherungssummen für private Versicherungen 

betragen je Versicherungsfall 
 

3.000.000 EUR pauschal für Personen- und 
Sachschäden 

 
100.000 EUR für Vermögensschäden 

 
Die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle beträgt das Doppelte der ge-
nannten Versicherungssummen. 

 
4.2 Die Versicherungssummen stehen je Versicherungs-

nehmer separat zur Verfügung. Sind für einen Versi-
cherungsnehmer mehrere private Risiken versichert, 
stehen die vorgenannten Versicherungssummen nicht 
für jedes private Risiko, sondern insgesamt für alle 
privaten Risiken zur Verfügung. 

 
 
Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen für 
private Versicherungen 
 

A. Privat-
Haftpflichtversicherung 

 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren 

des täglichen Lebens, und zwar insbesondere die ge-
setzliche Haftpflicht 

 
1.1 aus der Haushaltsführung. 
 
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Perso-

nen. 
 
1.3 als Vermieter einer Eigentums- oder Einliegerwoh-

nung, auch als Ferienwohnung. 
 
1.4 als Inhaber 
 

-  einer oder mehrerer im Inland gelegener Woh-
nungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigen-
tümer) - einschließlich Ferienwohnung -, 

 
-  eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses, 

 
-  eines im Inland gelegenen Wochenend- oder Fe-

rienhauses oder eines auf Dauer und ohne Unter-
brechung fest installierten Wohnwagens oder 
Hausbootes, 

 
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich 
zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich 
der dazugehörigen Garagen und Gärten, sowie eines 
Schrebergartens.  

 
Dabei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

 
(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versi-

cherungsnehmer in den oben genannten Eigen-
schaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schnee-
räumen auf Gehwegen). 

 
(2) aus der Vermietung von nicht mehr als drei ein-

zeln vermieteten Wohnräumen; nicht jedoch von 
Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken 
und Garagen. Die Mitversicherung entfällt, wenn 
mehr als drei Räume vermietet werden. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
Versicherung gemäß Ziffer 4 AHB. 

 
(3) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 

(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Erdarbeiten) bis zu einer Bausumme von 100.000 
EUR je Bauvorhaben. Die Mitversicherung entfällt, 
wenn dieser Betrag überschritten wird. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
Versicherung gemäß Ziffer 4 AHB. 

 
(4) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB. 

 
(5) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

 
(6) aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen ein-

schließlich der Einspeisung von Elektrizität in das 
Netz des örtlichen Netzbetreibers. Nicht versichert 
ist die Versorgung von Letztverbrauchern.  

 
Eingeschlossen ist - in teilweiser Abweichung von 
Ziffer 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer mit 
dem örtlichen Netzbetreiber vereinbarte Freistel-
lung von Ansprüchen Dritter wegen Personen- 
und Sachschäden gemäß § 18 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitäts-
versorgung in Niederspannung (NAV), soweit der 
Versicherungsnehmer dem Netzbetreiber auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zum 
Schadenersatz verpflichtet wäre. 
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Der Versicherungsschutz gilt für Photovoltaikanla-
gen bis zu einer Nennleistung von 15 kWp. Wird 
die vorgenannte Nennleistung überschritten, be-
steht kein Versicherungsschutz; die Bestimmun-
gen der Ziffern 3.1 (2) und 3.1 (3) AHB finden kei-
ne Anwendung. 

 
(7) aus dem Besitz und der Unterhaltung eines 

Swimmingpools, eines (Schwimm-) Teiches, Bio-
tops. 

 
(8) als Inhaber einer privat genutzten Klär-, Sicker-, 

Abwassergrube ausschließlich für häusliche Ab-
wässer im Umfange der Risikobeschreibungen 
und Besonderen Bedingungen zur Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 6. 

 
(9) als Inhaber von Flüssiggastanks bis zu einem 

Fassungsvermögen von 6.000 l. 
 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. 
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den 
Miteigentumsanteil von Versicherten an dem gemein-
schaftlichen Eigentum. 

 
Für Eigentümer von Einfamilienhausgrundstücken mit 
zugehörigen Gemeinschaftsanlagen gilt darüber hin-
aus: 

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Mitei-
gentümer von Gemeinschaftsanlagen, wie Müllplät-
zen, Garagenhöfen, Wäschetrockenplätzen und Spiel-
plätzen.  

 
Nicht versichert ist die Haftpflicht der übrigen Mitei-
gentümer. 

 
1.5 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern. Mit-

versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Teilnah-
me an Radrennen (gilt nicht für Lizenzfahrer) und den 
Vorbereitungen hierzu (Training). Ausgeschlossen 
bleiben Ansprüche aktiver Teilnehmer vom Beginn bis 
Ende des Rennens. 

 
1.6 aus dem Besitz und Gebrauch von Rollschuhen, 

Inlineskates, Skateboards, Snowboards, Skiern, 
Schlittschuhen, Gleitschuhen, Schlitten sowie Rollato-
ren, Rollstühlen, aber auch von Heimwerkergeräten 
wie z. B. Kreissägen, Winkelschleifer (Flex), Bohr-
hammer, Meißel und Gartengeräte wie z. B. Rasen-
mäher, elektrische Heckenschere, Kettensäge, Holz-
spalter, Häcksler. 

 
1.7 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine 

jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorberei-
tungen hierzu (Training). 

 
1.8 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 

Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwe-
cken oder zu strafbaren Handlungen. 

 
1.9. aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs 

oder an fachpraktischem Unterricht an einer Fach-, 
Gesamt-, Hochschule oder Universität. Mitversichert 
sind Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen), so-
fern diese in der Lehranstalt verwendet und dort ver-
wahrt werden. 

 

1.10 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren wie z. B. Schafe, Ziegen, 
Schweine, Hausratten, Mäuse, Kaninchen, Tauben, 
Hühner, Gänse, Katzen, Kanarienvögel, Wellensitti-
che, Papageien, Meerschweinchen und Bienen, nicht 
jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- 
und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden. 

 
Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht 

 
(1) als Reiter bei Benutzung fremder Pferde oder Po-

nys zu privaten Zwecken, hierbei auch bei Inan-
spruchnahme als Tierhüter. Nicht versichert sind 
Ansprüche der Tierhalter und -eigentümer. 

 
(2) aus dem Hüten fremder Hunde, soweit dies gefäl-

ligkeitshalber und nur gelegentlich erfolgt. 
 

Nicht versichert ist das Hüten von Hunden, deren Hal-
ter oder Eigentümer mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und/oder zu den durch 
diesen Vertrag mitversicherten Personen gehört. 

 
Eine bestehende Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
geht diesem Vertrag vor. Nicht versichert sind Haft-
pflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von Hun-
den, die aufgrund ihrer Rassenmerkmale als beson-
ders gefährlich gelten (sog. Kampfhunde, siehe Anla-
ge H, Teil II B, Ziffer 15). 

 
2. Nicht versichert ist die Haftpflicht 
 
2.1 aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 

Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Be-
tätigung in Vereinigungen aller Art oder einer unge-
wöhnlichen und gefährlichen Betätigung. 

 
Versichert ist jedoch die Haftpflicht aus den Gefahren 
der Ausübung eines nicht öffentlichen Ehrenamtes 
(sogenannten Freiwilligentätigkeiten wie z. B. im Be-
reich der Kranken- und Altenpflege, Behinderten- und 
Jugendarbeit, in Vereinen, in Bürgerinitiativen, Partei-
en, Interessenverbänden wie Natur- und Umwelt-
schutz, der Freizeitgestaltung in Sportvereinen oder 
Musikgruppen). Kein Versicherungsschutz besteht für 
öffentliche Ehrenämter wie z. B. Bürgermeister, Laien-
richter, Schöffen, Verwaltungs- und Personalrat, frei-
willige Feuerwehr. 

 
2.2 des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 

eines Kraft-, Wasser-, Luft-, Raumfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängers  wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch des Fahrzeuges oder Anhängers ver-
ursacht werden. 

 
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, 
die verursacht werden durch den Gebrauch von 

 
2.2.1 folgenden selbst fahrenden Landfahrzeugen, soweit 

keine Versicherungspflicht besteht: 
 

(1) Modell- und Spielfahrzeuge - auch ferngesteuerte 
-, die nicht zum Mitfahren oder Aufsitzen geeignet 
sind. 

 
(2) Kinder-Kraftfahrzeuge bis 6 km/h. 
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(3) Krankenfahrstühle bis 6 km/h. 
 

(4) Aufsitzrasenmäher und Schneeräumer bis 20 
km/h. 

 
(5) sonstigen Arbeitsmaschinen bis 20 km/h. 

 
(6) Golfwagen auf Golfplätzen. 

 
2.2.2 nicht versicherungspflichtigen Anhängern. 
 
2.2.3 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht 

unterliegen. Insbesondere von Spielzeugen wie z. B. 
Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen 

 
- die weder durch Verbrennungsmotoren oder 

Treibsätze angetrieben werden. 
 

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt. 
 

Nicht versichert bleibt die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Besitz und Gebrauch von sogenannten Skyballo-
nen bzw. Himmelslaternen. 

 
2.2.4 folgenden Wasserfahrzeugen: 
 

(1)  Modell- und Spielfahrzeuge - auch ferngesteuerte 
-, die nicht zum Mitfahren oder Aufsitzen geeignet 
sind. 

 
(2) privat genutzte Wassersportfahrzeuge (z.B. Ru-

derboote, Paddelboote, Schlauchboote) ausge-
nommen eigene Segelboote und eigene oder 
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch 
Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. 

 
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche 
Gebrauch fremder motorgetriebener Wassersport-
fahrzeuge (Motorboot, Jetski/-boot, Segelboot mit 
Hilfsmotor), deren Motorstärke 55 kW (75 PS) 
nicht übersteigt und die 

 
- weder von Versicherten gehalten werden, 

 
- noch in deren Eigentum stehen, 

 
- noch von Versicherten für einen ununterbro-

chenen Zeitraum von mehr als 4 Wochen in 
Besitz oder Gewahrsam genommen worden 
sind. 

 
(3) bis zu 3 eigene privat genutzte Windsurfbretter. 

 
(4) Eis-, Land- und Strandseglern, Buggy-Drachen-

segler sowie Kiteboards (mit jeweils maximal 35 
Meter Flugleine), sofern diese nicht vermietet oder 
verliehen werden und kein anderweitiger Versi-
cherungsschutz besteht. 

 
Zu Ziffer 2.2.1 bis 2.2.4 gilt: 
 

Bis zu einem Betrag von höchstens 5.000 EUR ist der 
Versicherer gegenüber demjenigen von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, der als verantwortlicher Führer 
bei Eintritt des Versicherungsfalles 

 
(1) das Fahrzeug unberechtigt gebraucht. 

 
(2) nicht die behördlich vorgeschriebene Fahrerlaub-

nis besitzt. 
 

(3) infolge des Genusses alkoholischer Getränke 
oder anderer berauschender Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 

Bis zu einem Betrag von höchstens 5.000 EUR ist der 
Versicherer auch gegenüber demjenigen von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, der eine der vorstehenden 
Pflichtverletzungen schuldhaft ermöglicht hat. 

 
3. Auslandsschutz 
 

Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei 
Jahren gilt: 

 
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen. 

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vo-
rübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem 
Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern gemäß Ziffer 1.4. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der europäischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist. 

 
4. Mietsachschäden 
 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden. 

 
Ausgeschlossen sind 

 
(1) Haftpflichtansprüche wegen 

 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Be-

anspruchung. 
 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 
und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an 
Elektro- und Gasgeräten. 

 
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungs-

nehmer hiergegen besonders versichern 
kann. 

 
- Schäden infolge Schimmelbildung. 

 
(2) die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-

men der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprü-
che. 

 
Anmerkung: Auf Wunsch wird der Wortlaut des 
Feuerregressverzichtabkommens ausgehändigt. 

 
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versi-
cherungssumme für Sachschäden je Schadenereignis 
300.000 EUR, begrenzt auf 600.000 EUR für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
5. Schäden durch Umwelteinwirkung 
 

Der Ausschluss von Schäden durch Umwelteinwir-
kung gemäß Ziffer 7.10 b AHB gilt nicht. 

 
6. Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - 
 
6.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
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für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z.B. 
Heizöltanks) und aus der Verwendung dieser gelager-
ten Stoffe. 

 
Nicht als Anlage im Rahmen dieses Vertrages gelten 
jedoch gewässerschädliche Stoffe in Kleingebinden 
(Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen etc.) mit einem 
Gesamtfassungsvermögen bis 500 l/kg, je Einzelge-
binde bis zu 50 l/kg. 

 
Werden vorgenannte Lagermengen überschritten, be-
steht kein Versicherungsschutz. 

 
Die Bestimmungen über Erhöhungen und Erweiterun-
gen des versicherten Risikos - Ziffern 3.1 (2) AHB und 
3.2 AHB -  sowie über die Vorsorge-Versicherung - 
Ziffern 3.1 (3) AHB und 4 AHB - finden keine Anwen-
dung. 

 
6.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie 
zusammen mit der Entschädigung die vereinbarte 
Versicherungssumme nicht übersteigen. 

 
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Re-
gelung der AHB (Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6). 

 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die vereinbarte Versicherungssumme 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers. 

 
6.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
7. Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.1 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen. 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit. 
 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 

 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 

 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung. 
 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung. 

 
(7) aus 

 
- Rationalisierung und Automatisierung. 

 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, 

-wiederherstellung. 
 

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-
tronischer Daten. 

 
(8) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts. 

 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen. 
 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung. 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 

z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 

(13) durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen). 

 
8. Aufsichtspflicht über Minderjährige sowie geistig 

behinderte Kinder 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Verletzung der Aufsichtspflicht 
über Minderjährige sowie der unter Ziffer 9.3 genann-
ten Kinder. 

 
9. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haft-

pflicht 
 
9.1 des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners 

und eines Partners - anstelle des Ehegatten -, der mit 
dem Versicherungsnehmer in nicht ehelicher häusli-
cher Gemeinschaft am gemeldeten Erstwohnsitz lebt. 
Gegenseitige Ansprüche sind von der Versicherung 
ausgeschlossen. Mitversichert sind jedoch Regress-
ansprüche aus übergegangenem Recht von Trägern 
der Sozialversicherung, Bundesagentur für Arbeit und 
Sozialhilfeträger, privaten und öffentlich-rechtlichen 
Arbeitgerbern/Dienstherren wegen Personenschäden. 

 
9.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern 
jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich innerhalb von 12 Monaten anschließenden Be-
rufsausbildung befinden (erste Berufsausbildung so-
wie eine sich unmittelbar anschließende neue Be-
rufsausbildung in einem anderen Beruf; gleiches gilt 
für ein Studium bzw. Zweitstudium – auch Bachelor- 
und unmittelbar anschließender Masterstudiengang -  
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nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und 
dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildiens-
tes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehr-
dienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 
9.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheira-

teten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder) mit geistiger Behinderung. 

 
Zu Ziffer 9.1 bis 9.3 gilt: 
 

Die Mitversicherung des Partners - anstelle des Ehe-
gatten - und dessen Kinder, die nicht auch Kinder des 
Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem Partner. 

 
10. Mitversicherung von im Haushalt tätigen Personen 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im 
Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder 
gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten 
betreuen oder den Streudienst versehen. 

 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozi-
algesetzbuch VII handelt. 

 
11. Mitversicherung von allein stehenden Familienan-

gehörigen 
 

Sofern besonders vereinbart, gilt: 
 
11.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des na-

mentlich benannten, allein stehenden Familienange-
hörigen, der mit dem Versicherungsnehmer in häusli-
cher Gemeinschaft lebt. 

 
11.2 Die Mitversicherung endet mit der Aufhebung der 

häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem Familienangehörigen. 

 
11.3 Gegenseitige Ansprüche sind von der Versicherung 

ausgeschlossen. 
 
12. Regulierung von durch minderjährige Kinder 

verursachten Schäden 
 
12.1 Der Versicherer leistet im Interesse des Versiche-

rungsnehmers Schadenersatz bis zur Höhe von 6.000 
EUR je Schadenereignis, ohne sich auf etwaige De-
liktsunfähigkeit der mitversicherten minderjährigen 
Kinder zu berufen. 

 
12.2 Ziffer 12.1 dieser Bestimmung findet keine Anwen-

dung, soweit 
 

(1) ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungs-
träger) leistungspflichtig ist. 

 
(2) der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder 

er von einem Aufsichtspflichtigen Schadenersatz 
erlangen kann. 

 

13. Gastkinder/Austauschschüler 
 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
minderjähriger Personen, die vorübergehend und 
nicht länger als 3 Monate in den Haushalt des Versi-
cherungsnehmers aufgenommen sind. Ziffer 12 findet 
keine Anwendung. 

 
Teilweise abweichend von Ziffer 7.4 AHB sind An-
sprüche des Gastkindes gegen die gemäß Ziffer 9.1 
bis 9.3 versicherten Personen mitversichert. 

 
Erlangt das Gastkind Versicherungsschutz aus einem 
anderen eigenen oder fremden Haftpflichtversiche-
rungsvertrag, so entfällt insoweit der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.  

 
Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
zur Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine 
Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarun-
gen. 

 
14. Abhandenkommen von Vereinsschlüsseln 

 
14.1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2 AHB 

und ggf. abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von 
Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine 
zentrale Schließanlage), die der Versicherte in seiner 
Eigenschaft als ehrenamtliches Vereinsmitglied (z.B. 
Vereinsvorstand, Trainer) rechtmäßig im Gewahrsam 
genommen hat. 

 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetz-
liche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechselung von Zylindern in Schlös-
sern und Schließanlagen sowie für vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Ob-
jektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festge-
stellt wurde. 

 
14.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
 

(1) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. 
wegen Einbruchs). 

 
(2) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln 

sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sa-
chen. 

 
14.3 Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der für 

Sachschäden vereinbarten Versicherungssumme 
10.000 EUR je Versicherungsfall und zugleich für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
14.4 Für das Abhandenkommen von Codekarten gelten die 

vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
 
15. Vertragsübergang 
 

Für den mitversicherten Ehegatten, eingetragenen 
Lebenspartner und Partner - anstelle des Ehegatten - 
des Versicherungsnehmers und/oder mitversicherte 
Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des To-
des des Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort. 
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16. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
 
16.1 Versichert ist - insoweit abweichend von Ziffer 7.15 

AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um Schäden aus 

 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 
bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere 
Schadprogramme. 

 
(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 

Nichterfassung und fehlerhafte Speicherung von 
Daten bei Dritten und zwar wegen 

 
- sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rung, sowie 

 
- der Kosten zur Wiederherstellung der verän-

derten Daten bzw. Erfassung/korrekten Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten. 

 
(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 

Datenaustausch. 
 

Für Ziffer (1) bis (3) gilt: 
 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell-
ten Daten durch Sicherungsmaßnahmen und/oder -
techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 
geprüft werden bzw. geprüft worden sind, die dem 
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 
können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 
AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei-
ten). 

 
16.2 Versicherungssummen/Serienschaden 
 

Für Personenschäden und Schäden, die keine Perso-
nenschäden sind, besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für 
Personen- und Sachschäden pauschal. 

 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 
- auf derselben Ursache, 

 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 
 

oder 
 

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen 
 Mängeln beruhen. 

 
Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

 
16.3 Auslandsschutz 
 

Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziffer 
7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland. Dies gilt 
jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprü-
che in europäischen Staaten und nach dem Recht eu-
ropäischer Staaten geltend gemacht werden. 

 

16.4 Nicht versicherte Risiken 
 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

 
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 

-Pflege. 
 

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei-
sung, -Schulung. 

 
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -

betrieb, -wartung, -pflege. 
 

- Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, 
Full-Service Providing. 

 
- Betrieb von Datenbanken. 

 
16.5 Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen 
 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-
sprüche 

 
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der 

Versicherungsnehmer oder jeder Mitversicherte 
bewusst 

 
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssyste-

me/Datennetze eingreift (z.B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks). 

 
- Software einsetzt, die geeignet ist, die  Da-

tenordnung zu zerstören oder zu verändern  
(z.B. Software-Viren, Trojanische  Pferde). 

 
(2) die im Zusammenhang stehen mit 

 
- massenhaft versandten, vom Empfänger un-

gewollten elektronisch übertragenen Informa-
tionen (z.B. Spamming). 

 
- Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrecht-

lich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden können. 

 
(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-

versicherten, soweit diese den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an 
rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben. 

 
17. Einschluss der Forderungsausfalldeckung 
 

Sofern besonders vereinbart, gilt: 
 

Versichert ist der Ausfall von Forderungen aus Haft-
pflichtansprüchen gemäß nachfolgender Bedingun-
gen: 

 
17.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 
 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder 
mitversicherte Person nach den Risikobeschreibun-
gen und Besonderen Bedingungen für die Privat-
Haftpflichtversicherung) 

 
- wegen grob oder leicht fahrlässig verschuldeter 

Personen- oder Sachschäden berechtigte Scha-
denersatzansprüche 

 
und 
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- kann er diese berechtigten Forderungen gegen 
den Schadenersatzpflichtigen nicht oder nicht voll 
durchsetzen (Forderungsausfall - siehe Ziffern 
17.2 und 17.3), 

 
so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Scha-
denersatzpflichtige als Versicherter Versicherungs-
schutz im Rahmen und Umfang der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) mit der Kraft-, Wasser-, Luft- und 
Raumfahrzeugklausel und den weiteren nicht versi-
cherten Risiken - Ziffer I, II A und II B der Anlage H - 
sowie den Risikobeschreibungen und Besonderen 
Bedingungen für private Versicherungen - der Anla-
ge PV. Im Einzelnen gelten die Risikobeschreibun-
gen und Besonderen Bedingungen für die 

 
A. Privat-Haftpflichtversicherung, 

 
B. Hundehalter-Haftpflichtversicherung, einschließ-

lich gefährlicher Hunde (Kampfhunde), 
 

C. Pferdehalter-Haftpflichtversicherung, 
 

D. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversiche-
rung. 

 
Zusätzlich gelten die Risikobeschreibungen und Be-
sonderen Bedingungen zur 

 
- Jagd-Haftpflichtversicherung (siehe Ziffer 17.5) 

 
und 

 
- Haftpflichtversicherung für Wassersportfahrzeu-

ge (siehe Ziffer 17.6). 
 

Die Ziffern 17.1 bis 17.4 der Besonderen Bedingun-
gen für die Forderungsausfalldeckung gehen den 
genannten Risikobeschreibungen und Besonderen 
Bedingungen vor. 

 
Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet 
den Ersatz der Entschädigung, welche der Scha-
denersatzpflichtige aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach 
dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (EU), der Schweiz oder Norwegens zu 
erbringen hat. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
Der Schadenersatzpflichtige oder sonstige Dritte 
hat/haben keine Rechte aus diesem Versicherungs-
vertrag. 

 
17.2 Umfang des Versicherungsschutzes 
 
17.2.1 Versicherungsschutz besteht für grob oder leicht 

fahrlässig verschuldete Personen- oder Sachschä-
den 

 
(1) infolge von Schadenereignissen, die während 

der Wirksamkeit dieses Vertrages 
 

- in Deutschland 
 

oder 
 

- anlässlich eines vorübergehenden, bis zu 2 
Jahre dauernden Auslandsaufenthalts des 
Versicherten bzw. Befindens einer Sache des 
Versicherten in einem Mitgliedstaat der EU, 
der Schweiz oder Norwegen  

 
eintreten, 

 
(2) und zwar für den Ausfall der berechtigten Forde-

rung bis maximal 3.000.000 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden je Versicherungs-
fall, das Doppelte für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres, im Rahmen der für 
private Versicherungen vereinbarten Versiche-
rungssumme. 

 
17.2.2 Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das 

Haftpflichtansprüche gemäß Ziffer 17.1 zur Folge 
haben könnte. 

 
17.2.3 Für Schäden bis zur Höhe von 1.500 EUR besteht 

kein Versicherungsschutz. 
 
17.3 Leistungsvoraussetzungen 
 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, 
dass 

 
17.3.1 der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungs-

unfähig ist; dies liegt vor, wenn aufgrund eines 
rechtskräftigen Urteils nach einem streitigen Verfah-
ren oder eines Vergleiches vor einem ordentlichen 
Gericht in der EU, der Schweiz oder Norwegen 

 
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Be-

friedigung geführt hat, 
 

- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos er-
scheint, da der Schadenersatzpflichtige in den 
letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versiche-
rung über seine Vermögensverhältnisse abge-
geben hat, 

 
- ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durch-

geführtes Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenz-
verfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde. 

 
17.3.2 dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/ 

Leistungsunfähigkeit des Schadenersatzpflichtigen 
alle Umstände des Versicherungsfalles ausführlich, 
wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden 
und der Versicherer die gesetzliche Haftpflicht des 
Schadenersatzpflichtigen anerkennt. 

 
17.3.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den Scha-

denersatzpflichtigen in Höhe der Versicherungsleis-
tung abgetreten werden, die vollstreckbare Ausferti-
gung des Urteils ausgehändigt und an deren erfor-
derlichen Umschreibung auf den Versicherer mitge-
wirkt wird. 

 
Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versiche-
rer zu belegen und nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, 
Ursache, Hergang, Art und Höhe der Schäden, Hö-
he des Forderungsausfalls, Vorlage eines rechts-
kräftigen Urteils, eines Vollstreckungsprotokolls oder 
sonstiger für die Beurteilung erheblicher Schriftstü-
cke). 
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17.4 Ausschlüsse 
 
17.4.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 
 

- Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeugen. 
 

- Immobilien, für die gemäß Ziffer 1.4 der Risiko-
beschreibungen und Besonderen Bedingungen 
zur Privat-Haftpflichtversicherung kein Versiche-
rungsschutz besteht. 

 
- Pferden oder sonstigen Reit- und Zugtieren oder 

an Zuchttieren. 
 

- Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betrie-
bes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes 
(auch Ehrenamtes) eines Versicherten zuzu-
rechnen sind. 

 
17.4.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
 

(1)  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 
Rechtsverfolgung. 

 
(2) Schäden, zu deren Ersatz 

 
-  bei einem Dritten Leistungen beantragt wer-

den können oder ein Dritter Leistungen zu 
erbringen hat (z.B. aus einer Hausratversiche-
rung), 

 
-  ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbrin-

gen hat, auch nicht, soweit es sich um Rück-
griffs-, Beteiligungsansprüche o.Ä. von Dritten 
handelt. 

 
(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs. 
 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-
rechtigte Einwendungen oder begründete 
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorge-
bracht oder eingelegt wurden. 

 
17.5 Risikobeschreibungen und Besondere Bedin-

gungen für die Jagd-Haftpflichtversicherung 
 
17.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers aus den Gefahren (Eigenschaf-
ten, Rechtsverhältnissen, Tätigkeiten, Unterlassun-
gen) als Jäger (auch Berufsjäger, Jagdaufseher) 
oder Falkner einschließlich der jagdlichen Betäti-
gung und als (Mit-)Inhaber/Pächter eines in Deut-
schland gelegenen Jagdbetriebes. 

 
17.5.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers 
 

(1) aus der Durchführung/Veranstaltung von Jag-
den einschließlich der Bewirtung von Gästen 
und Helfern sowie aus der Teilnahme an Jag-
den/Jagdveranstaltungen. 

 
(2) als Dienstherr der im Jagdbetrieb oder bei 

Jagdveranstaltungen beschäftigten Personen 
(z.B. Berufsjäger, Jagdaufseher, Treiber). 

 
(3) aus dem erlaubten und erlaubnisfreien Besitz 

von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen, Munition, 
Geschossen sowie Schwarzpulver, jeweils für 
jagdliche Zwecke sowie deren - auch fahrläs-
sig falscher - Gebrauch, auch außerhalb der 
Jagd (z.B. Aufbewahrung, Gewehrreinigen, 
Teilnahme an Übungs- und Preisschießen, 

nicht gewerbsmäßiges Wiederladen von Muni-
tion), nicht jedoch zu strafbaren Handlungen. 

 
(4) aus fahrlässiger Überschreitung des besonde-

ren Waffengebrauchrechts der Forst- und 
Jagdschutzberechtigten, des Notwehrrechts 
sowie aus vermeintlicher Notwehr in der ver-
sicherten Eigenschaft. 

 
(5) aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagd-

schutzberechtigten durch Gesetz gegebenen 
Befugnis zum Abschießen wildernder Hunde 
und Katzen. 

 
(6) auch aus Bejagen und Erlegen von Tieren, 

 
- die nicht dem Jagdrecht unterliegen (z.B. 

Gehegewild, entlaufene Rinder, Rabenvö-
gel), 

 
- von Kaninchen, Tauben und dergleichen in 

befriedeten Bezirken, jeweils, wenn fahrläs-
sig die Abschussbefugnis überschritten wur-
de. 

 
(7) aus Halten, Führen und Abrichten von höchs-

tens drei brauchbaren oder sich nachweislich 
in jagdlicher Abrichtung befindlichen Jagd-
hunden, auch außerhalb der Jagd (z.B. auch 
bei der Teilnahme an Jagdgebrauchshunde-
prüfungen). 

 
Die Brauchbarkeit des Hundes zur Jagd ist 
nachzuweisen. Der Brauchbarkeitsnachweis 
gilt z.B. durch eine bestandene Brauchbar-
keitsprüfung, die Bescheinigung einer Jagd-
behörde oder einer jagdlichen Organisation, 
dass es sich um einen zur Jagd brauchbaren 
Hund handelt, als erbracht. 

 
Bei der Haltung von mehr als drei Jagdhun-
den gilt der Versicherungsschutz für die drei 
Hunde, die am längsten im Besitz des Versi-
cherungsnehmers sind. 

 
Ohne Anrechnung auf die mitversicherte An-
zahl von höchstens drei Jagdhunden und oh-
ne dass es des Nachweises der jagdlichen 
Abrichtung bedarf, sind Jagdhundwelpen bis 
zu einem Alter von 6 Monaten mitversichert.  

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

 
(8) aus Halten, Abrichten, Ausbilden oder Einsatz 

von Beizvögeln und Frettchen zur Jagd. 
 

(9) aus Errichten, Besitz, Betrieb und Unterhal-
tung von jagdlichen Einrichtungen (z.B. Hoch-
sitze, Jagdhütten, Futterplätze, Fallen). 

 
(10) aus Legen von Gift. 

 
(11) aus Füttern oder aus vorübergehender Pflege 

oder Aufzucht von bedürftigem, krankem oder 
verletztem Wild. 

 
(12) aus Halten, Besitz oder Gebrauch von Was-

serfahrzeugen, nicht jedoch von Segelbooten, 
Motorbooten und Wasserfahrzeugen mit 
Hilfsmotor. 

 
(13) wegen Personen- und Sachschäden durch in 

Verkehr bringen (Verkauf, Verschenken, Lie-
fern) von Wild oder Wildbret (Produkthaftung). 
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17.5.3 Mitversichert ist ferner - mit Ausnahme von Tätigkei-
ten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich 
vorgeschrieben ist - die gesetzliche Haftpflicht 

 
(1) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-

nehmers und solcher Personen, die er zur Lei-
tung oder Beaufsichtigung des Jagdbetriebes 
oder eines Teiles desselben angestellt hat, in 
dieser Eigenschaft. 

 
(2) sämtlicher übrigen Personen für Schäden, die 

sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung 
verursachen. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

 
17.5.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht 
 

(1) aus Besitz oder Betrieb von Bahnen (auch 
Schlepp- und Sesselliften). 

 
(2) aus dem Verändern der Grundwasserverhält-

nisse. 
 

(3) als Besitzer (z.B. Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer oder Nutznießer) von Immobi-
lien, soweit sie nicht ausschließlich für jagdliche 
Zwecke genutzt werden. 

 
(4) aus Wild- und Flurschäden. 

 
Auf den Ausschluss von Schäden an fremden Sa-
chen, die der Versicherungsnehmer gemietet, gele-
ast, gepachtet, geliehen oder durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat (Ziffer 7.6 AHB) wird beson-
ders hingewiesen. 

 
17.5.5 Schadenersatzansprüche von Angehörigen 
 

Eingeschlossen sind - in Abänderung von Ziffer 7.5 
(1) AHB - gesetzliche Schadenersatzansprüche we-
gen Personenschäden von Angehörigen des Versi-
cherungsnehmers aus Schäden, die durch den 
Gebrauch von Schusswaffen entstanden sind. 

 
Ausgeschlossen bleiben Schmerzensgeldansprü-
che. 

 
17.5.6 Die Versicherung ausländischer Jäger (Personen 

mit Hauptwohnsitz im Ausland) erstreckt sich nur 
auf gesetzliche Haftpflichtansprüche nach deut-
schem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor 
deutschen Gerichten.  

 
17.5.7 Der Ausschluss von Schäden durch Umwelteinwir-

kung gemäß Ziffer 7.10 b AHB gilt nicht. 
 
17.6 Risikobeschreibungen und Besondere Bedin-

gungen für Wassersportfahrzeuge 
 
17.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers aus Halten, Besitz und Gebrauch 
eines Wassersportfahrzeugs, das ausschließlich zu 
Privat- und Sportzwecken - ohne Berufsbesatzung - 
benutzt wird und dessen Standort im Inland ist. 

 

17.6.2 Mitversichert ist 
 

(1) die persönliche gesetzliche Haftpflicht des ver-
antwortlichen Führers und der sonstigen zur 
Bedienung des Wassersportfahrzeugs berech-
tigten Personen, soweit nicht Versicherungs-
schutz über eine Privat-Haftpflichtversicherung 
besteht. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

 
(2) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von 

Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern. 
 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht 
der Wasserskiläufer und Schirmdrachenflieger. 

 
17.6.3 Nicht versichert sind Ansprüche 
 

(1) wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an 
Motorbootrennen oder bei den damit im Zu-
sammenhang stehenden Übungsfahrten ereig-
nen. 

 
(2) gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder 
explosiblen Stoffen verursachen. 

 
17.6.4 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis 
 

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem be-
rechtigten Führer gebraucht werden. Berechtigter 
Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen 
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen 
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von 
einem unberechtigten Führer gebraucht wird. 

 
Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das 
Wassersportfahrzeug nur mit der erforderlichen be-
hördlichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer be-
nutzt wird, der nicht die erforderliche behördliche Er-
laubnis hat.  

 
17.6.5 Schäden durch Umwelteinwirkung 
 

Der Ausschluss von Schäden durch Umwelteinwir-
kung gemäß Ziffer 7.10 b AHB gilt nicht. 

 
17.6.6 Gewässerschäden 
 

Versichert ist im Umfang des Vertrages ferner, wo-
bei Vermögensschäden wie Sachschäden behan-
delt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden) mit Ausnahme von Gewässer-
schäden 
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(1) durch Einleiten oder Einbringen von gewässer-
schädlichen Stoffen in Gewässer oder durch 
sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. 
Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwir-
kung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten 
ist. 

 
(2) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablau-

fen von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus 
Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder 
aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes. 

 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen 
die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

 
18. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
 
18.1 Mitversichert sind - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötz-

lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die 
Umwelt gelangt sind oder 

 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverur-
sachung besteht Versicherungsschutz für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder ande-
ren Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf ei-
nen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Je-
doch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko). 

 
Umweltschaden ist eine 

 
- Schädigung von geschützten Arten und natürli-

chen Lebensräumen, 
 

- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

 
- Schädigung des Bodens. 

 
Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziffer 
7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses 
Vertrages erfasst sind. Für diese Schäden beträgt 
die Versicherungssumme im Rahmen der in Ziffer 
18.3 genannten Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall und zugleich für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres 1.000.000 EUR. 

 
18.2 Nicht versichert sind 
 
18.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen 

die Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mit-
versicherter) richten, die den Schaden dadurch ver- 

ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
18.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 

(1) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

 
(2) für die der Versicherungsnehmer aus einem an-

deren Versicherungsvertrag (z.B. Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können. 

 
18.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der 

für private Risiken vereinbarten Versicherungssum-
me je Versicherungsfall und zugleich für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres 3.000.000 
EUR; vgl. jedoch Ziffer 18.1 letzter Absatz. 

 
18.4 Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und 

Ziffer A, 3. der Risikobeschreibungen und Besonde-
ren Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung - 
im Unfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

 
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB - auch für Pflichten oder Ansprü-
che gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen ande-
rer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder 
Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 

 
19. Ansprüche aus Benachteiligungen 
 
19.1 Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.17 AHB - 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers und der mitversicherten Personen wegen An-
sprüchen aus Benachteiligungen aus den in Ziffer 
19.2 genannten Gründen. 

 
Für den Versicherungsnehmer besteht Versiche-
rungsschutz als Dienstherr der in seinem Privat-
haushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich be-
schäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind 
auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäf-
tigungsverhältnis sowie die Personen deren Be-
schäftigungsverhältnis beendet ist. 

 
19.2 Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die 

ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion, 
die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter 
oder die sexuelle Identität. 

 
19.3 Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB 

- die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflicht-
anspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person während der Dauer des 
Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages 
ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn 
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben 
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, 
einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer 
oder eine mitversicherte Person zu haben.  

 
Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegen-
de Benachteiligung müssen während der Wirksam-
keit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Be-
nachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verur- 
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sacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, 
an welchem die versäumte Handlung spätestens 
hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt 
des Schadens abzuwenden. 

 
19.4 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der 

für private Risiken vereinbarten Versicherungssum-
me je Versicherungsfall und zugleich für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres 1.000.000 
EUR für Personenschäden und 100.000 EUR für 
Sach- und Vermögensschäden. 

 
19.5 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
 
19.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die 

mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden 
durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vor-
schrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung her-
beigeführt haben; dem Versicherungsnehmer 
und/oder den mitversicherten Personen werden die 
Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerech-
net, die ohne ihr Wissen begangen worden sind. 

 
19.5.2 die von den mitversicherten Personen geltend 

gemacht werden. 
 
19.5.3 - teilweise abweichend von Ziffer A, 3. der Risikobe-

schreibungen und Besonderen Bedingungen zur 
Privat-Haftpflichtversicherung - 

 
(1) welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands 

geltend gemacht werden - dies gilt auch im Falle 
der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb 
Deutschlands gefällt wurden. 

 
(2) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des 

Rechts ausländischer Staaten. 
 
19.5.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit 

Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- 
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den 
Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Per-
sonen verhängt worden sind. 

 
19.5.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, 

Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Al-
tersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusam-
menhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

 
20. Zusatzpaket zur Privat-Haftpflichtversicherung 
 
Sofern besonders vereinbart, gilt: 
 
20.1 Gefälligkeitsschäden 
 
20.1.1 Der Versicherer leistet im Interesse des Versiche-

rungsnehmers Schadenersatz bis zur Höhe von 
1.000 EUR je Schadenereignis, ohne sich auf mög-
liche Haftungseinwendungen aus einem Gefällig-
keitsverhältnis zu berufen. 

 
20.1.2 Ziffer 20.1.1 findet keine Anwendung, soweit ein 

anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 
 

20.2 Mietsachschäden an Mobiliar 
 
20.2.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB 

- die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 
von mobilen Einrichtungs- und Ausstattungsgegens-
tänden in Hotels, Motels, Pensionen, Ferienwoh-
nungen und -häusern anlässlich von Aufenthalten 
auf Reisen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. 

 
20.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung, und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. 

 
20.3 Ferienhaus/-wohnung im Ausland 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Eigentümer von im europäi-
schen Ausland (einschließlich Kanarische Inseln 
und Madeira) gelegenen Ferienwohnungen und -
häusern, die ausschließlich - ohne dass eine Ver-
mietung erfolgt - vom Versicherungsnehmer zu 
Wohnzwecken verwendet werden, gemäß Ziffer A, 
1.4 der Risikobeschreibungen und Besondere Be-
dingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 
20.4 Schlüsselverlust/Privat 
 
20.4.1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2 AHB 

und ggf. abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln (auch General-/ Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherten befunden haben. 

 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 
die notwendige Auswechselung von Zylindern in 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüber-
gehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-
sels festgestellt wurde. 

 
20.4.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
 

(1) aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln, die 
dem Versicherten im Rahmen von Ausbildungs-, 
Arbeits- und Dienstverhältnissen überlassen  
wurden. Das gleiche gilt für das Abhanden-
kommen von Schlüsseln, die Versicherte im 
Rahmen einer selbständigen oder freiberufli-
chen Tätigkeit verwenden. 

 
(2) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 

(z.B. wegen Einbruchs). 
 

(3) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüs-
seln sowie sonstigen Schlüsseln zu bewegli-
chen Sachen. 
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20.4.3 Für Wohnungseigentümer gilt ergänzend: 
 

Die Leistungspflicht erstreckt sich nicht 
 

(1) auf den Miteigentumsanteil von Versicherten an 
dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

 
(2) auf die Kosten für die Auswechselung der im 

Sondereigentum der Versicherten stehenden 
Schlösser (Eigenschaden). 

 
20.4.4 Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der für 

Sachschäden vereinbarten Versicherungssumme 
10.000 EUR je Versicherungsfall und zugleich für al-
le Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
20.4.5 Für das Abhandenkommen von Codekarten gelten 

die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
 

20.5 Schlüsselverlust/Dienst 
 
20.5.1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2 AHB 

und ggf. abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln (auch General-/ Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage), die dem Versicherten 
im Rahmen von Ausbildungs-, Arbeits- und Dienst-
verhältnissen überlassen wurden. 

 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 
die notwendige Auswechselung von Zylindern in 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüber-
gehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-
sels festgestellt wurde. 

 

20.5.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
 

(1) aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln, die 
Versicherte im Rahmen einer selbständigen 
oder freiberuflichen Tätigkeit verwenden. 

 
(2) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 

(z.B. wegen Einbruchs). 
 

(3) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüs-
seln sowie sonstigen Schlüsseln zu bewegli-
chen Sachen. 

 
20.5.3 Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der für 

Sachschäden vereinbarten Versicherungssumme 
10.000 EUR je Versicherungsfall und zugleich für al-
le Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
20.5.4 Für das Abhandenkommen von Codekarten gelten 

die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
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B. Hundehalter-Haftpflicht-
versicherung 

 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Halter von Hunden zu privaten - 
nicht gewerblichen oder landwirtschaftlichen - Zwe-
cken. 

 
2. Kein Versicherungsschutz besteht für das Halten 

von Hunden, die aufgrund ihrer Rassenmerkmale als 
besonders gefährlich gelten (sog. Kampfhunde, siehe 
Anlage H, Teil II B, Ziffer 15). 

 
3.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
3.1 des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
 
3.2 aus Halten von Welpen des versicherten Hundes bis 

zu einem Alter von 12 Monaten, sofern sich die Tiere 
bis dahin im Besitz des Versicherungsnehmers befin-
den. 

 
3.3 aus der Teilnahme an Hundeschauen, Turnieren und 

Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). 
 
3.4 aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deck-

akt. 
 
4. Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 1 

Jahr gilt: 
 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der europäischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist. 

 
5. Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.1 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen. 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit. 
 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 

 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 

 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-

severanstaltung. 
 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung. 

 

(7) aus 
 

- Rationalisierung und Automatisierung. 
 

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, 
-wiederherstellung. 

 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-

tronischer Daten. 
 
 (8) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts. 

 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen. 
 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung. 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 

z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 

(13) durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen). 

 
6. Der Ausschluss von Schäden durch Umweltein-

wirkung gemäß Ziffer 7.10 b AHB gilt nicht. 
 
7. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
 
7.1 Mitversichert sind - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG), soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrages 

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-

fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

 
Umweltschaden ist eine 

 
- Schädigung von geschützten Arten und natürli-

chen Lebensräumen, 
 

- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

 
- Schädigung des Bodens. 
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Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziffer 
7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepach-
teten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertra-
ges erfasst sind. Für diese Schäden beträgt die Versi-
cherungssumme im Rahmen der in Ziffer 7.3 genann-
ten Versicherungssumme je Versicherungsfall und 
zugleich für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres 1.000.000 EUR. 

 
7.2 Nicht versichert sind 
 
7.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun-
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
7.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 

(1) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

 

(2) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz 
hat oder hätte erlangen können. 

 
7.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der für 

private Risiken vereinbarten Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und zugleich für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres 3.000.000 EUR; vgl. 
jedoch Ziffer 7.1 letzter Absatz. 

 
7.4 Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und 

Ziffer B, 4. der Risikobeschreibungen und Besonderen 
Bedingungen zur Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
- im Unfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

 
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB - auch für Pflichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 
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C. Pferdehalter-Haftpflicht-
versicherung 

 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Halter von Pferden/Ponys zu 
privaten - nicht gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
- Zwecken. 

 
2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
2.1 des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
 
2.2 des Versicherungsnehmers als Tierhalter von Fohlen 

des versicherten Tieres bis zu einem Alter von 12 Mo-
naten. Voraussetzung ist, dass sich die Tiere bis da-
hin im Besitz des Versicherungsnehmers befinden. 

 
2.3 aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deck-

akt. 
 
2.4 des berechtigten Reiters. 
 
2.5 des Versicherungsnehmers aus Ansprüchen von 

berechtigten Reitern. 
 
2.6 aus privaten Fahrten mit Fuhrwerken (z.B. Kutschen, 

Schlitten) einschließlich der gelegentlichen Beförde-
rung von Gästen. 

 
2.7 aus der Teilnahme an Rennen sowie den Vorberei-

tungen hierzu (Training). Ausgeschlossen bleiben An-
sprüche aktiver Teilnehmer vom Beginn bis Ende des 
Rennens. Das gleiche gilt für die Teilnahme an Tur-
nieren. 

 
3. Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 1 

Jahr gilt: 
 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der europäischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist. 

 
4. Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.1 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen. 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit. 
 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 

 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 

 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-
severanstaltung. 

 
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung. 

 
(7) aus 

 
- Rationalisierung und Automatisierung. 

 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, 

-wiederherstellung. 
 

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-
tronischer Daten. 

 
(8) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts. 

 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen. 
 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung. 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 

z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 

(13) durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen). 

 
5. Der Ausschluss von Schäden durch Umweltein-

wirkung gemäß Ziffer 7.10 b AHB gilt nicht. 
 
6. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
 
6.1 Mitversichert sind - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG), soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrages 

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-

fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
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Umweltschaden ist eine 
 

- Schädigung von geschützten Arten und natürli-
chen Lebensräumen, 

 
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-

wasser, 
 

- Schädigung des Bodens. 
 

Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziffer 
7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepach-
teten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertra-
ges erfasst sind. Für diese Schäden beträgt die Versi-
cherungssumme im Rahmen der in Ziffer 6.3 genann-
ten Versicherungssumme je Versicherungsfall und 
zugleich für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres 1.000.000 EUR. 

 
6.2 Nicht versichert sind 
 
6.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun-
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 

6.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 

(1) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

 
(2) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-

ren Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz 
hat oder hätte erlangen können. 

 
6.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der für 

private Risiken vereinbarten Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und zugleich für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres 3.000.000 EUR; vgl. 
jedoch Ziffer 6.1 letzter Absatz. 

 
6.4 Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und 

Ziffer C, 3. der Risikobeschreibungen und Besonderen 
Bedingungen zur Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 
- im Unfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

 
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB - auch für Pflichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 
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D. Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung 

 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers als Haus- und/oder Grundstücks-
besitzer (z.B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer oder Nutznießer) des im Versicherungsschein 
beschriebenen Gebäudes oder Grundstückes.  

 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung 
von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauli-
che Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen 
und Schneeräumen auf Gehwegen). 

 
2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer 
gemäß § 836 Abs. 2 BGB. 

 
(2) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-

ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbau-
ten, Reparaturen, Abbruch- und Erdarbeiten) bis 
zu einer veranschlagten Bausumme von 100.000 
EUR je Bauvorhaben. 

 
Die Mitversicherung entfällt, wenn dieser Betrag 
überschritten wird. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorge-Versicherung gemäß 
Ziffer 4 AHB. 

 
(3) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Rei-

nigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprü-
che, die gegen sie aus Anlass der Ausführung die-
ser Verrichtungen erhoben werden. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle ge-
mäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
(4) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

 
(5) des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb von 

Photovoltaikanlagen auf den über diesen Vertrag 
versicherten Grundstücken einschließlich der Ein-
speisung von Elektrizität in das Netz des örtlichen 
Netzbetreibers. Nicht versichert ist die Versorgung 
von Letztverbrauchern.  

 
Eingeschlossen ist - in teilweiser Abweichung von 
Ziffer 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer mit 
dem örtlichen Netzbetreiber vereinbarte Freistel-
lung von Ansprüchen Dritter wegen Personen- 
und Sachschäden gemäß § 18 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitäts-
versorgung in Niederspannung (NAV), soweit der 
Versicherungsnehmer dem Netzbetreiber auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zum 
Schadenersatz verpflichtet wäre. 

 
Der Versicherungsschutz gilt für Photovoltaikanla-
gen bis zu einer Nennleistung von 15 kWp. Wird 
die vorgenannte Nennleistung überschritten, be-
steht kein Versicherungsschutz; die Bestimmun-
gen der Ziffern 3.1 (2) und 3.1 (3) AHB finden kei-
ne Anwendung. 

 

(6) des Versicherungsnehmers aus dem Besitz und 
der Unterhaltung eines Swimmingpools, eines 
(Schwimm-) Teiches, Biotops. 

 
(7) des Versicherungsnehmers als Inhaber einer pri-

vat genutzten Klär-, Sicker-, Abwassergrube aus-
schließlich für häusliche Abwässer im Umfange 
der Risikobeschreibungen und Besonderen Be-
dingungen zur Gewässerschaden-Haftpflicht-
versicherung gemäß Ziffer 6. 

 
(8) des Versicherungsnehmers als Inhaber von Flüs-

siggastanks bis zu einem Fassungsvermögen von 
6.000 l. 

 
(9) des Versicherungsnehmers aus dem Gebrauch 

von 
 

nicht versicherungspflichtigen 
 

- Kraftfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindig-
keit von nicht mehr als 6 km/h. 

 
- selbst fahrenden Arbeitsmaschinen (z.B. Auf-

sitzrasenmäher/-schneeräumer) sowie Hub- 
und Gabelstaplern mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 20 km/h. 

 
- Anhängern. 

 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten 
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.  

 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der er-
forderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be-
nutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaub-
nis hat.  

 
Auf den „Hinweis zur Versicherung von Kraftfahr-
zeug-Risiken“ gemäß Anlage H, Teil II A wird 
nochmals aufmerksam gemacht. 

 
3. Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern 

im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes gilt 
ferner: 

 
(1) Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer. 
 

(2) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

- der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

 
- des Verwalters und der Wohnungseigentümer 

bei Betätigung im Interesse und für Zwecke 
der Gemeinschaft. 

 
(3) Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.5 

AHB in Verbindung mit Ziffer 7.4 AHB - 
 

- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigen-
tümers gegen den Verwalter. 

 
- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigen-

tümers gegen die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer. 
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- gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigen-

tümern bei Betätigung im Interesse und für 
Zwecke der Gemeinschaft. 

 
Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, 
Sonder- und Teileigentum und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. 

 
4. Vermögensschäden 
 

Mitversichert ist - in Ergänzung von Ziffer 2.1 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen. 

 
(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit. 
 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 

 
(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 

 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-

severanstaltung. 
 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung. 

 
(7) aus 

 
- Rationalisierung und Automatisierung. 

 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -

wiederherstellung. 
 

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elek-
tronischer Daten. 

 
 (8) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts. 

 
(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen. 
 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen. 

 
(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung. 

 
(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 

z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 

(13) durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen). 

 

5. Schäden durch Umwelteinwirkung 
 

Der Ausschluss von Schäden durch Umwelteinwir-
kung gemäß Ziffer 7.10 b AHB sowie die Umwelthaft-
pflicht-Basisversicherung gilt nicht. 

 
6. Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - 
 
6.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Ver-

mögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe (Versiche-
rungsschutz hierfür wird ausschließlich durch beson-
deren Vertrag gewährt). 

 
6.2 Aufwendungen, auch erfolgslose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die vereinbarte Versicherungssumme nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt 
es bei der Regelung der AHB (Ziffer 6.5 und Ziffer 
6.6). 

 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die vereinbarte Versicherungssumme 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers. 

 
6.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen die Personen 

(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), 
die den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben. 

 
7. Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
 
7.1 Mitversichert sind - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - 

öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG), soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrages 

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

 
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-

fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
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Umweltschaden ist eine 
 

- Schädigung von geschützten Arten und natürli-
chen Lebensräumen, 

 
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-

wasser, 
 

- Schädigung des Bodens. 
 

Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziffer 
7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepach-
teten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertra-
ges erfasst sind. Für diese Schäden beträgt die Versi-
cherungssumme im Rahmen der in Ziffer 7.3 genann-
ten Versicherungssumme je Versicherungsfall und 
zugleich für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres 1.000.000 EUR. 

 
7.2 Nicht versichert sind 
 
7.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnun-
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 

7.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 

(1) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

 
(2) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdi-

schen Abwasseranlagen ausgehen. 
(3) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-

ren Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz 
hat oder hätte erlangen können. 

 
7.3 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der für 

private Risiken vereinbarten Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und zugleich für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres 3.000.000 EUR; vgl. 
jedoch Ziffer 7.1 letzter Absatz. 

 
7.4 Versichert sind - abweichend von Ziffer 7.9 AHB und 

Ziffer B, 4. der Risikobeschreibungen und Besonderen 
Bedingungen zur Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
- im Unfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

 
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB - auch für Pflichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 

 
 


